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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.11.2017 

Geschäftszahl 

Ra 2017/19/0198 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ra 2016/18/0056 B 3. Mai 2016 RS 1 

Stammrechtssatz 

War "Sache" des Beschwerdeverfahrens vor dem BVwG die Frage, ob die Zurückweisung des 
verfahrenseinleitenden Antrags auf internationalen Schutz durch die erstinstanzliche Behörde gemäß § 68 Abs. 1 
AVG zu Recht erfolgte, hatte das BVwG dementsprechend zu prüfen, ob die Behörde auf Grund des von ihr zu 
berücksichtigenden Sachverhalts zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass im Vergleich zum rechtskräftig 
entschiedenen ersten Asylverfahren keine wesentliche Änderung der maßgeblichen Umstände eingetreten ist 
(vgl. VwGH vom 13. November 2014, Ra 2014/18/0025). 
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